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Benutzungsordnung für das Haus der Zukunft (HdZ) 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

in der Ortschaft Mulmshorn 
(Beschluss Ortsrat vom 18.8.2010) 

 
§ 1 Allgemeines 

 
(1) Das HdZ ist eine Stätte der Gemeinschaftspflege. Die hierfür erlassene 
Benutzungsordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in dem Haus mit allen 
seinen Einrichtungen. Die Beachtung der Benutzungsordnung liegt daher im eigenen Interesse 
der Benutzer/innen. 
 
(2) Die Benutzungsordnung ist für alle Benutzer verbindlich. Mit dem Betreten der Anlage 
unterwirft sich der Benutzer den Bestimmungen dieser Benutzungsordnung sowie allen 
sonstigen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen Anordnungen. 
 
(3) Der Ortsbürgermeister übt in dem Gebäude für die Stadt Rotenburg die Aufsicht und das 
Hausrecht aus. Er kann seine Rechte einem Beauftragten des benutzenden Vereins/Verbandes 
übertragen. 
 

§ 2 Benutzer (Zulassung) 
 

(1) Die Gesamtanlage des HdZ steht vorrangig den örtlichen Vereinen/Verbänden/Gruppen 
und den Einwohnerinnen und Einwohnern der Ortschaft Mulmshorn für Zwecke der 
Gemeinschaftspflege zur Verfügung. Sie kann aber auch von anderen Organisationen und 
Gruppen genutzt werden.  
 
(2) Es steht insbesondere zur Verfügung für: 
 
a) die Erhaltung, Pflege und Förderung des Gemeinschaftslebens von Vereinen und 
Interessengruppen aus der Ortschaft Mulmshorn, 
 
b) die Durchführung kultureller Veranstaltungen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.. 
 
c) sonstige gemeinnützige und jugendfördernde Zwecke. 
 
(3) Private Feiern (z.B: Geburtstage, Hochzeiten) sind ausnahmsweise zulässig wenn eine 
angemessene Benutzungsentschädigung gezahlt wird und ausschließlich ortsansässige bzw. 
ortsnahe Betriebe, die Verköstigungen (Ausschank und Bewirtung) anbieten, mit der 
gastronomischen Betreuung der Feier beauftragt werden. Nähere Einzelheiten hierzu bleiben 
einer noch von der Stadt bzw. dem Ortsrat aufzustellenden besonderen Regelung vorbehalten. 
Solange diese Regelung nicht vorliegt, bleiben private Feiern ausgeschlossen.  
 
(4) Über die Zuweisung von Räumen des HdZ mit seinen Einrichtungen bzw. von Teilen 
dieser Anlage entscheidet bei regelmäßiger Nutzung, die auf Dauer angelegt ist, der Ortsrat, 
in Einzelfällen der Ortsbürgermeister. Der Ortsrat kann die Vergabe der Räume an eine 
zentrale Stelle (z.B. IG Mulmshorn) übertragen, der in eigener Verantwortung nach Maßgabe 
dieser Benutzungsordnung über Benutzungstermine entscheidet.  
 
(5) Vereine/Verbände/Gruppen die die Räume des HdZ regelmäßig benutzen, erhalten feste 
Wochentage für die Benutzung der Räume zugeteilt. Dem Ortsbürgermeister sind von jedem 
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Verein eine Verantwortliche/ ein Verantwortlicher und eine erforderliche Anzahl von 
Vertretern zu benennen, die die Aufsicht und das Hausrecht für den Ortsbürgermeister 
ausüben. Die verantwortliche Person ist auch dafür verantwortlich, dass die Räume 
aufgeräumt und besenrein verlassen und dass die Betriebskosten - insbesondere der 
Energieverbrauch - niedrig gehalten werden. Sie stellt die Erfüllung der 
Verkehrssicherungspflicht für den berechtigten Verein für die Gesamtanlage einschl. der 
Zuwegungen usw. sicher. 
 
(6) Die Zuweisung bzw. Zuteilung der Räume ist jederzeit widerruflich. 
 
(7) Die Räume im HdZ werden grundsätzlich nach dem Zeitpunkt der Anmeldung vergeben, 
aber auch die Wichtigkeit bzw. Bedeutung einer Veranstaltung kann für die Vergabe ein 
Kriterium sein. Aus Terminvormerkungen kann ein Anspruch auf eine Raumnutzung nicht 
hergeleitet werden. Die Anmeldung ist grundsätzlich schriftlich mit Antragsvordruck 
rechtzeitig zu beantragen. Erst mit der schriftlichen Zusage besteht der Anspruch auf eine 
Nutzung. Es steht im Ermessen des Ortsbürgermeisters vom schriftlichen Vergabeverfahren 
abzuweichen. 
 
(8) Mit dem Antrag auf Benutzung von Räumlichkeiten im HdZ bzw. mit dem Beginn der 
Veranstaltung erkennt der verantwortliche Benutzer die Nutzungsordnung für die Anlage an. 
 

§ 3 Raumbenutzung (allgemein) 
 
(1) Die Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Jede Beschädigung oder Verunreinigung 
ist untersagt und verpflichtet zum Schadenersatz. Vereine haften für ihre Mitglieder. 
 
(2) Die Räume des Gebäudes dürfen nur in Anwesenheit einer volljährigen geeigneten 
Aufsichtsperson benutzt werden. Die Aufsichtsperson übernimmt für die Dauer der 
Benutzungszeit die Verantwortung dafür, dass das Gebäude und die Nebenanlagen nur 
bestimmungsgemäß genutzt werden, und trägt dafür Sorge, dass Beschädigungen an dem 
Gebäude und seinen Einrichtungen vermieden werden. Über die Benutzung wird ein 
Kontrollbuch geführt. Die jeweilige Aufsichtsperson hat die Benutzungszeiten und besondere 
Vorkommnisse (Schäden usw.) einzutragen. 
 
(3) Die Benutzer der Anlage sind berechtigt und verpflichtet, vor der Nutzung das Gebäude 
und die Nebenanlagen auf vorhandene Schäden zu überprüfen und verpflichtet, etwaige 
Mängel sofort dem Ortsbürgermeister zu melden. 
 
(4) Das Gebäude und die Nebenanlagen sind nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu 
benutzen. Veränderungen an Einrichtung, Technik und Ausschmückung der Räumlichkeiten 
dürfen nur in Absprache mit dem Ortsbürgermeister oder einer verantwortlichen Person 
vorgenommen werden. Nach Schluss der Veranstaltung ist der ursprüngliche Zustand der 
Räume mit Einrichtung unverzüglich wiederherzustellen. 
 
(5) Die Anbringung und das Unterstellen vereinseigener Gegenstände und Geräte ist nur mit 
Genehmigung des Ortsbürgermeisters erlaubt. Für evtl. abhandengekommene oder 
beschädigte Geräte haftet die Stadt nicht. 
 
(6) Veranstaltungen im Hause sind so durchzuführen, dass der Betrieb im Hause und 
eventuelle Veranstaltungen in anderen Räumen nicht beeinträchtigt werden. 
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(7) Musikkapellen oder Musikübertragungen sind ab 22.00 Uhr in ihrer Lautstärke so zu 
bemessen, dass die Anlieger keinen Anstoß nehmen können. Eventuell entstehende GEMA-
Gebühren hat der jeweilige Nutzer zu tragen.  
 
(8) Nach Beendigung einer Veranstaltung sind die Fenster und Türen zu schließen. Das Licht 
ist abzuschalten. 
 
 

§ 4 Haftung bei Benutzung 
 

(1) Die Stadt Rotenburg überlässt dem Verein,/Verband usw. die Räume und ihre 
Nebeneinrichtungen in dem HdZ zur Benutzung in dem Zustand, in welchem sie sich 
befinden. Die Nutzer sind verpflichtet, die Räume und Anlagen jeweils vor der Benutzung auf 
ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit zu überprüfen. Die Nutzer haften für alle Schäden, die 
der Stadt durch die Benutzung an den überlassenen Einrichtungen und Zuwegungen 
entstehen. Dies gilt nicht für Schäden, die durch den baulichen Zustand verursacht werden. Ist 
der Schaden weder einem einzelnen noch einem Verein zuzurechnen, dann haften die Nutzer 
Vereine nach dem Maßstab der Benutzungszeiten. 
 
(2) Verliert eine Aufsichtsperson den ihm überlassenen Hausschlüssel und muss deshalb die 
Schließanlage ersetzt werden, hat der Verlierer bzw. der Verein, für den die Aufsichtsperson 
tätig ist, die Kosten zu tragen. 
 
(3) Die Stadt haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die den Nutzern entstehen können. 
Dieser Haftungsausschluss gilt auch für alle Schäden, die dadurch entstehen können, dass die 
zu den einzelnen Anlagen führenden Wege nicht ordnungsgemäß gereinigt bzw. bei Glätte 
nicht gestreut worden sind. 
 
 

§ 5 Fundsachen 
 

In HdZ gefundene Gegenstände sind unverzüglich beim Ortsbürgermeister abzugeben. Sie 
werden 8 Tage lang vom Ortsbürgermeister verwahrt. Falls die Gegenstände nicht innerhalb 
dieser Zeit abgeholt werden, erhält sie das Fundbüro der Stadt Rotenburg als Fundsache. 
 

§ 6 Bewirtung in den Räumen 
 
In den Räumen des HdZ dürfen grundsätzlich keine Veranstaltungen mit eigener Bewirtung 
durchgeführt werden. Eine Bewirtung (Getränke und/ oder Speisen) erfolgt ausschließlich 
durch örtlich oder ortsnah ansässige Gewerbetreibende, die Verköstigungen (Ausschank und 
Bewirtung) anbieten oder durch deren Beauftragte. Dies gilt nicht für traditionelle Vereins- 
bzw. Dorfgemeinschaftsfeste, die in Eigenregie (zur Deckung der lfd. Kosten) ausgeführt 
werden sowie für interne kleine Zusammenkünfte. 
 

§ 7 Übernahme von Verbrauchskosten/ Benutzungsentgelte 
 

(1) Für jede Veranstaltung bzw. Nutzung kann eine Nutzungsentschädigung erhoben werden, 
die sich aus einer gesonderten Regelung ergibt. Ausnahmen werden in Absprache durch den 
Ortsbürgermeister aus Mulmshorn und der Stadt Rotenburg geregelt. 
 
(2) Für die Durchführung der Arbeit der Vereine und Organisationen aus Mulmshorn und den 
damit zusammenhängenden Sitzungen und Zusammenkünften ist die Benutzung des HdZ 



  7F05 
 
unentgeltlich, lediglich über die Beteiligung aller ständig nutzenden Vereine oder Verbände 
erfolgt eine separate Vereinbarung mit der Stadt Rotenburg über die Beteiligung an den 
laufenden Kosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung usw.) 
 
(3) Im Einzelfall kann eine Sondervereinbarung oder auch Billigkeitsregelung getroffen 
werden. 
 
(4) Neben dem Nutzungsentgelt kann der Ortsbürgermeister Mulmshorn eine Kaution 
verlangen. Die Kaution wird nach ordnungsgemäßer Übergabe der Räumlichkeiten unter 
Abzug eines eventuellen Schadenersatzbetrages und evtl. zusätzlich anfallender 
Reinigungskosten wieder ausgezahlt. Hierüber werden besondere Regelungen getroffen. 
 
 

§ 8 Beachtung des Nds. Nichtraucherschutzgesetzes 
 

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Nds. Gesetzes zum Schutz vor den Gefahren des 
Passivrauchens (Nds. NiRSG) vom 12. Juli 2007 ist das Rauchen in den Räumen HdZ nicht 
gestattet. 

§ 9 Jugendschutz 
 
Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend sind von allen Veranstaltern zu 
beachten. 

 
§ 10 Schlussbestimmungen 

 
(1) Den Beauftragten der Stadt, kann der Zutritt zur Gesamtanlage zu keinem Zeitpunkt 
verwehrt werden. 
 
(2) Wer gegen die Benutzungsordnung und die sonstigen zur Aufrechterhaltung der 
Betriebssicherheit erlassenen Anordnungen verstößt, kann durch die Stadt von der weiteren 
Benutzung des HdZ ganz oder zeitweise ausgeschlossen werden. 
 
(3) Etwaige Wünsche oder Beschwerden sind beim Ortsbürgermeister der Ortschaft 
Mulmshorn oder bei der Stadtverwaltung vorzutragen. 
 
(4) Der Ortsrat der Ortschaft Mulmshorn hat dieser Benutzungsordnung zugestimmt. 
Änderungen oder Ergänzungen zu dieser Benutzungsordnung sind jederzeit möglich. Sie 
bedürfen der Schriftform und der Zustimmung des Ortsrates. 
 
Rotenburg (Wümme), 18.8.2010 
 
 
 
 

gez. Eichinger        gez. Bartsch 
__________________________                                                _________________________ 

Detlef Eichinger               Bruno Bartsch 
(Bürgermeister)           (Ortsbürgermeister) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


